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Ihr Kind besucht die obligatorische Volksschule. Für Ihr Kind ist dies 
eine bewegte Zeit, in der es viel über die Welt und sich selbst lernt. Vom 
Eintritt in den Kindergarten bis zum Ende der Volksschule entwickelt 
sich Ihr Kind zu einem immer selbstständigeren Jugendlichen. Gemein-
sam mit der Schule begleiten Sie als Eltern Ihr Kind auf diesem Weg. 
Für diese geteilte Aufgabe zwischen Ihnen und der Schule ist ein guter 
Austausch wichtig und Sie wie auch die Schule sind zur Zusammen-
arbeit verpflichtet. 

Aber was heisst das konkret? Bei welchen Themen tragen Sie die Ver-
antwortung, wo entscheidet man gemeinsam und welche Aufgaben 
übernimmt die Schule? Mit dem vorliegenden Flyer geben wir Ihnen eine 
zusammengefasste Antwort auf diese Fragen an die Hand. Er bietet 
einen Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Schule 
und Eltern.

Von einer guten Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Eltern und der 
Schule profitiert vor allem Ihr Kind. Im partnerschaftlichen Miteinander 
können Herausforderungen gemeistert werden und der bestmögliche 
Bildungsweg für Ihr Kind mitgestaltet werden. 

Bettina Surber
Präsidentin des Bildungsrates und
Vorsteherin Bildungsdepartement

Geschätzte Eltern



Das Wichtigste  
auf einen Blick

Als Eltern tragen Sie die Verantwortung für die Erziehung Ihres Kindes. 
Die Schule unterstützt Sie dabei, dass Ihr Kind zu einem lebensbeja-
henden, tüchtigen und gemeinschaftsfähigen Menschen heranwächst. 
Aus diesem Grund braucht es eine Zusammenarbeit. 

Die Zusammenarbeit geschieht im Interesse und zum Wohl Ihres Kin-
des. Gemeinsam können Sie und die Schule sich am besten für seine 
Förderung und gesunde Entwicklung einsetzen. 

Ein regelmässiger Austausch zwischen Ihnen und der Schule ist wichtig. 
An Gesprächen informieren Sie und die Schule sich gegenseitig über 
Themen, welche für die schulische Situation Ihres Kindes wichtig sind. 

Eine wertschätzende und respektvolle Kommunikation stärkt das Ver-
trauen. Dieses bildet die Grundlage für ein gutes Verhältnis zwischen 
Ihnen und der Schule. 

Für die Zusammenarbeit gibt es gesetzliche Regelungen. Diese legen 
fest, wofür Sie als Eltern verantwortlich sind und welche Aufgaben die 
Schule hat.



Eltern
Rechte und Pflichten

Rechte 
•	 Sie können den Unterricht Ihres Kindes jederzeit besuchen, wenn 

Sie sich vorher bei der Lehrperson anmelden. 
•	 Sie sind dazu berechtigt, bei der Lehrperson Informationen und 

Auskünfte über die Leistung und Entwicklung Ihres Kindes einzu-
holen. 

•	 Die Schule bezieht Sie bei wichtigen Entscheiden in Bezug auf Ihr 
Kind mit ein (z. B. Repetition einer Klasse oder Durchführung  
sonderpädagogischer Massnahmen) und hört Sie im Vorfeld dazu an. 
Sie haben die Möglichkeit, gegen Entscheide der Schule Rekurs 
einzulegen. 

Pflichten 
•	 Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind die Schule besucht. Falls 

es nicht am Unterricht teilnehmen kann, müssen Sie das der Lehr- 
person vor Unterrichtsbeginn melden. An zwei Halbtagen pro Schul-
jahr können Sie Ihr Kind ohne Begründung aus dem Unterricht 
nehmen («Jokertage»). Dazu genügt eine frühzeitige schriftliche Mit-
teilung an die Lehrperson. 

•	 Sie tragen die Verantwortung für 
	– den Schulweg. Falls dieser nicht zumutbar ist, übernimmt die 
Schule den Transport. 

	– das angemessene Verhalten und die korrekte Bekleidung Ihres 
Kindes. 

	– die Berufs- und Schulwahl im Anschluss an die obligatorische 
Schulzeit. Die Lehrperson unterstützt Ihr Kind dabei und arbeitet 
mit Ihnen zusammen. 

•	 Sie sind dafür zuständig, die Schule über alles zu informieren, was 
für die Bildung und Erziehung Ihres Kindes von Bedeutung ist.  
Für die Schule ist es z. B. wichtig zu wissen, wenn sich Ihr Kind in 
der Schule nicht wohlfühlt, Probleme mit den Hausaufgaben hat 
oder durch eine besondere Situation zu Hause belastet ist. 

•	 Sie sind dazu verpflichtet, an Gesprächen (z. B. dem Beurteilungs-
gespräch) mit der Schule teilzunehmen und diese bei der Umset-
zung von schulischen Massnahmen (z. B. dem Besuch einer Logo-
pädie-Therapie) zu unterstützen.



Schule
Rechte und Pflichten

Rechte 
•	 Die Schule hat das Recht, den Schulbetrieb selbständig im Rahmen 

der kantonalen Vorgaben zu organisieren. Sie teilt z. B. die Kinder 
und Jugendlichen in Klassen und Schuleinheiten ein, erstellt den 
Stundenplan und legt schulfreie Tage und besondere Unterrichts
veranstaltungen fest.

•	 Die Schule ist dazu berechtigt, wichtige Entscheide zur Förderung 
und Entwicklung Ihres Kindes zu fällen, wie z. B. die Einteilung in  
die Sekundar- oder Realschule oder die Durchführung sonderpäda-
gogischer Massnahmen.

•	 Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht im Rahmen der kanto-
nalen Vorgaben selbständig. Sie können Hausaufgaben erteilen und 
Disziplinarmassnahmen ergreifen.

•	 Die Schule kann Ordnungsbussen gegenüber Eltern aussprechen, 
die erheblich gegen ihre Mitwirkungspflicht verstossen oder nicht 
dafür sorgen, dass ihr Kind die Schule besucht. 

Pflichten 
•	 Die Schule ist zuständig für einen ausreichenden und unentgeltlichen 

Unterricht. Alle Kinder und Jugendlichen sind angemessen zu för-
dern.

•	 Die Schule trägt die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler 
während des Unterrichts. Dazu gehören auch Pausen, allfällige  
Zwischenlektionen und besondere Unterrichtsveranstaltungen.

•	 Die Schule muss den Kontakt zu Ihnen pflegen und Sie aktiv und 
frühzeitig über alle wichtigen Themen informieren. Mindestens  
einmal jährlich hat sie einen Schulbesuchstag zu organisieren.

•	 Die Lehrperson muss Sie über die Leistung und Entwicklung Ihres 
Kindes informieren und mindestens einmal jährlich ein Beurteilungs-
gespräch mit Ihnen durchführen.

•	 Die Schule führt ein Mittagstisch-Angebot (alle Stufen) und ein 
schulergänzendes Betreuungsangebot (Kindergarten und Primar-
stufe), falls Bedarf besteht.
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Weitere Informationen

Eine ausführliche Informationsbroschüre zum Thema Rechte und 
Pflichten von Schule und Eltern steht Ihnen zum Download zur Ver-
fügung.

	 www.volksschule.sg.ch → Inhalte für Eltern

Auf der Homepage finden Sie zudem:
•	 Informationsblätter zu Themen rund um die St.Galler Volksschule, 

wie z. B. das St.Galler Schulsystem oder die Beurteilung;
•	 Informationen zum vielfältigen Beratungsangebot im Kanton St.Gallen, 

wie z. B. die regionalen Berufsberatungszentren oder die Schulsozial-
arbeit;

•	 regionale Veranstaltungskalender mit Weiterbildungsanlässen für 
Eltern und Bezugspersonen.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr zu einem Thema erfahren? 
Die Lehrperson Ihres Kindes ist die erste Ansprechperson für Ihr  
Anliegen. Die Schulleitung steht ebenfalls gerne für Gespräche zur 
Verfügung.

Kanton St.Gallen
Bildungsdepartement

Amt für Volksschule
Davidstrasse 31
9001 St.Gallen
www.volksschule.sg.ch
avs@sg.ch
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